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Regeste

Asyl und Wegweisung (beschleunigtes Verfahren)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be- schwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesver- waltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde. Es entschei- det auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel – und so auch vorliegend – endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1
BGG; Art. 105 AsylG [SR 142.31] i.V.m. Art. 31–33 VGG).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und – nachdem der Beschwerdeführer sie ver- bessert hat –
formgerecht eingereicht (Art. 108 Abs. 1 AsylG; Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und
Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Beschwerdeführer ist zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Aus- länderrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zwei- ten Richters (Art. 111 Bst. e
AsylG), ohne Durchführung eines Schriften- wechsels und mit summarischer Begründung,
zu behandeln ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG).
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E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 2 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund- sätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, im dem sie zuletzt
wohnten wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali- tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder be- gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des



Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsu- chende Person dann,
wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher
Wahrscheinlichkeit und in absehba- rer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche
ihr gezielt und auf- grund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates
oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu
werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2).

E. 5.1
Das SEM führt in der angefochtenen Verfügung zur Begründung seines Entscheides im
Wesentlichen aus, der Beschwerdeführer habe geltend ge- macht, er sei aufgrund
regierungskritischer Posts von Drittpersonen res- pektive Anhängern der türkischen
Regierung über WhatsApp mit dem Tod und mit Nachteilen gegen seine Familie bedroht
worden, wogegen er nichts unternommen habe. Derartige Drohungen durch Drittpersonen
würden vom türkischen Staat weder unterstützt noch gebilligt, sondern von den zu-
ständigen Strafverfolgungsbehörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten ver- folgt und
geahndet. Betroffenen Personen sei es möglich und zumutbar, mit rechtlichen Mitteln und
gegebenenfalls mit Hilfe eines Anwalts gegen solche Vorkommnisse vorzugehen. Demnach
wäre dem Beschwerdeführer durchaus zuzumuten gewesen, sich hilfesuchend an die
örtlichen Behör- den zu wenden. Es würden keinerlei konkrete Hinweise bestehen, dass sich
die türkischen Behörden gerade in seinem Einzelfall nicht als schutz- fähig und -willig
erwiesen hätten, zumal er sich nie an diese gewandt habe. Dies habe er lediglich
unterlassen, da er sich diesen gegenüber auf Twitter kritisch geäussert habe. Nach dem
Gesagten sei der Zugang zum entspre- chenden Schutz gewährleistet und dessen
Inanspruchnahme auch zumut- bar. Demnach seien seine Vorbringen nicht geeignet, die
Flüchtlingseigen- schaft gemäss Art. 3 AsylG zu begründen.
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dass die türkische Polizei während seines Aufenthalts in E._______ drei Mal bei seiner
Mutter nach ihm gefragt habe. Dies sei vorgefallen, nachdem er sich einige Tage zuvor auf
Twitter negativ zur Festnahme des Oppositionspoli- tikers Ekrem Imamo■lu geäussert
habe. Deshalb würden Festnahmebe- fehle gegen den Beschwerdeführer bestehen. Er habe
keinerlei konkrete Hinweise geltend gemacht, wonach Festnahmebefehle gegen ihn beste-
hen würden. Er habe weder Dokumente zu den Akten gereicht, die dies belegen könnten
noch sei ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Dass die Polizei dreimal nach ihm
gefragt habe, lasse keineswegs den Schluss zu, dass Festnahmebefehle gegen ihn vorliegen
würden. Auch der angegebene Grund für ihr Erscheinen bleibe rein spekulativ, zumal er
hierzu keine anderweitigen Informationen habe. Überdies seien Vorbrin- gen, die sich
einzig auf Informationen Dritter stützen würden, nicht nur ste- reotyp, mithin unglaubhaft,
sondern würden auch nicht den Anforderungen an eine Verfolgung im asylrechtlichen
Sinne genügen. Somit würden sich diese Vorbringen ausschliesslich auf Informationen von
Dritten stützen, weshalb sie den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3
AsylG nicht standhalten würden. Bei offensichtlich fehlender flüchtlingsrechtlicher
Relevanz, könne darauf verzichtet werden, auf die Frage nach der Glaubhaftigkeit seiner
Vorbrin- gen näher einzugehen, wobei die wesentlichen punktuellen Vorbehalte den obigen



Erwägungen zu entnehmen seien. Dennoch sei Folgendes festzu- halten: Es sei davon
auszugehen, dass er infolge einer anderen Motivation aus seinem Heimatland ausgereist sei,
zumal er zu Beginn der Anhörung zu seinen Asylgründen auf Nachfrage angegeben habe,
zwischen (…) und (…) 2024 keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen zu sein, da er beabsich-
tigt habe, nach Europa zu ziehen, Sprachen zu lernen und sich weiterzu- entwickeln. Ferner
habe er auf konkrete Nachfrage, zu welchem Zweck er sich in H._______ niedergelassen
habe, angegeben, er sei aus finanziellen Gründen mit seiner Schwester in eine
Mietwohnung zusammengezogen. Daher hege die Vorinstanz Zweifel an seinen
Asylvorbringen. Insgesamt würden seine Vorbringen den Anforderungen an die
Flüchtlings- eigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Die eingereichten Be-
weismittel würden den Standpunkt der Vorinstanz nicht umzustossen ver- mögen.
Demzufolge erfülle er die Flüchtlingseigenschaft nicht, weswegen sein Asylgesuch
abzulehnen sei.
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der vorinstanzlichen Verfügung genommen. Darin halte sie fest, dass der Be-
schwerdeführer mit dem Entwurf nicht einverstanden sei. Er wolle richtig- stellen, dass die
Anrufe und Nachrichten nicht im (…) oder (…) 2024 ge- startet hätten, sondern bereits
Anfang (…) 2024. Er habe zu Beginn ein bis zwei Anrufe pro Tag erhalten, über die Zeit
hätten sich diese auf acht bis zehn Anrufe pro Tag sowie unzählige Nachrichten auf
WhatsApp erhöht. Er habe die Nummern jeweils blockiert, was jedoch nichts genützt habe,
da er von anderen Nummern angerufen worden sei. Zur Polizei habe er nicht gehen können,
da er gewusst habe, dass diese ihm nicht geholfen hätte, zumal er den Staat und damit auch
die Polizei kritisiert habe. Zudem habe er Angst gehabt, deshalb Probleme mit der Polizei
zu bekommen. Er habe gewusst, dass er fichiert worden wäre, wenn er sich bei dieser
gemeldet hätte. Dies hätte bedeutet, dass er auf eine schwarze Liste gesetzt worden wäre,
womit es ihm unmöglich geworden wäre, eine Arbeit zu finden. Schliesslich wolle er
klarstellen, dass er seine Stelle Ende (…) 2024 auf- grund der Bedrohungen habe kündigen
müssen. Er habe versucht, sich der Bedrohungslage zu entziehen, indem er zu seiner
Schwester nach H._______ gezogen sei. Da die Drohungen nicht aufgehört hätten, sei ihm
keine andere Möglichkeit geblieben, als das Land zu verlassen. Seine Rechtsvertretung
mache weiter geltend, dass nicht genügend abgeklärt worden sei, ob er nicht tatsächlich mit
Nachteilen konfrontiert worden wäre, wenn er sich bei der Polizei gemeldet hätte. Es sei
fraglich, ob es für ihn zumutbar gewesen wäre, sich der Gefahr auszusetzen, auch noch von
der türkischen Polizei belangt zu werden. Diese Sorge sei nicht unbegründet, so sei aus
verschiedenen Berichten und Medienberichterstattungen er- sichtlich, dass Personen,
welche missliebige Meinungen äussern würden, mit Repressalien zu rechnen hätten.
Entsprechend sei unklar, ob der türki- sche Staat in seinem Fall schutzwillig gewesen wäre,
was entsprechender Abklärung bedürfe. Die Stellungnahme gebe der Vorinstanz zu
folgenden Bemerkungen An- lass: Bezüglich des Vorwurfs seiner Rechtsvertretung,
wonach ungenü- gend abgeklärt worden sei, ob er nicht mit Nachteilen belangt worden
wäre, wenn er bei der Polizei um Schutz ersucht hätte, sei Folgendes festzu- halten: Wie
bereits den vorstehenden Erwägungen zu entnehmen sei, habe er nicht nachweisen können,
dass ihm der Schutz durch die Polizei verwehrt worden wäre, zumal er nie um diesen
ersucht habe. Vor diesem Hintergrund sei es der Vorinstanz nicht möglich, hypothetische
und speku- lative Szenarien zu prüfen. Die pauschale Behauptung seiner Rechtsver- tretung,
wonach Personen, die seine missliebigen Meinungen äussern
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we- der belegt noch stehe sie in einem direkten Zusammenhang mit Fall des
Beschwerdeführers. Somit seien keine Tatsachen oder Beweismittel vor- gelegt worden,
welche eine Änderung des vorinstanzlichen Standpunktes rechtfertigen könnten.

E. 5.2
In der (verbesserten) Beschwerde macht der Beschwerdeführer gel- tend, er sei in der
Türkei politisch aktiv gewesen, insbesondere auf Twitter (X), wo er wiederholt die
Regierung und hochrangige politische Persönlich- keiten, insbesondere im Zusammenhang
mit der rechtswidrigen Verhaf- tung von Oppositionellen wie Ekrem Imamo■lu sowie der
ungerechtfertig- ten Inhaftierung vieler junger Aktivisten öffentlich kritisiert habe. Infolge
die- ser Meinungsäusserungen habe er zahlreiche Todesdrohungen über ver- schiedene
Kommunikationskanäle (WhatsApp anonyme Nachrichten, Social Media) erhalten. Diese
Bedrohungen seien von politisch extremisti- schen Gruppen und Einzelpersonen
ausgegangen. Screenshots und Be- weismittel habe er bereits mit der ursprünglichen
Beschwerde eingereicht. Wegen seiner politischen Äusserungen könne er in der Türkei
keinen Schutz bei staatlichen Behörden suchen. Das Haus seiner Familie sei nach seiner
Ausreise dreimal von der Polizei aufgesucht worden und gegen ihn liege aufgrund seiner
Social-Media-Aktivitäten ein Haftbefehl vor. Dieser Haftbefehl sei zwar nicht im
elektronischen E-Devlet System sichtbar, da er bisher nicht verhaftet worden sei; er
existiere jedoch und sei unmittelbar vollstreckbar, sobald er die Türkei betrete. Aufgrund
der politischen Lage in der Türkei, insbesondere der Unterdrückung von
Regierungskritikern und der Strafverfolgung oppositioneller Stimmen, drohe ihn bei einer
Rück- kehr nicht nur sofortige Festnahme, sondern auch ein unfairer Strafprozess und eine
erhebliche Gefahr unmenschlicher Haftbedingungen. Darüber hinaus würden die
wiederholten Bedrohungen durch extremistische Grup- pen eine konkrete und anhaltende
Gefahr für sein Leben darstellen. Der türkische Staat sei weder willens noch in der Lage,
ihm Schutz zu gewäh- ren, sondern sei selbst aktiv an seiner Verfolgung beteiligt.

E. 6.1
Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die
Vorinstanz in ihren Erwägungen mit zutreffender und überzeugender Begründung zum
Ergebnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die
Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Diesbezüglich kann vorweg
auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung (vgl. Ziff. II) und
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verwiesen wer- den.

E. 6.2
Das Bundesverwaltungsgericht geht in Einklang mit dem SEM in stän- diger
Rechtsprechung davon aus, dass die türkischen Behörden willens und in der Lage sind,
Schutz vor Verfolgung durch Dritte zu gewähren und eine funktionierende
Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht (vgl. statt vie- ler die Urteile des BVGer
D-3459/2023 vom 24. Juni 2025 E. 7.7.1 und E-1577/2024 vom 17. April 2025 E. 5.1.2 und
5.1.3, je m.H.). Im Übrigen wird in der Beschwerde der bereits bekannte, vom
Beschwerdeführer an- lässlich der Anhörung geschilderte Sachverhalt wiederholt, jedoch
keine substanziellen Argumente vorgebracht, die geeignet wären, um hinsichtlich der
Flüchtlingseigenschaft zu einer von derjenigen der Vorinstanz abwei- chenden



Einschätzung zu gelangen. Was den Haftbefehl betrifft, der we- gen seiner
Social-Media-Aktivitäten gegen den Beschwerdeführer angeb- lich erlassenen und
vollstreckt werden soll, sobald er die Türkei betritt, ist ergänzend anzufügen, dass
begründete Furcht vor Verfolgung nach kon- stanter Rechtsprechung nur vorliegt, wenn
hinreichend Anlass zur An- nahme besteht, die Verfolgung werde sich mit beachtlicher
Wahrschein- lichkeit und in absehbarer Zukunft verwirklichen – eine bloss entfernte
Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht (vgl. BVGE 2011/51 E. 6.2). Die im
Zusammenhang mit dem angeblich existierenden Haftbefehl bloss auf Mutmassungen
beruhende Furcht vor Verfolgung ist im flüchtlings- rechtlichen Sinne nicht begründet.

E. 6.3
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Flüchtlingsei- genschaft des
Beschwerdeführers mit zutreffender Begründung verneint und sein Asylgesuch zu Recht
abgelehnt hat.

E. 7.1
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt weder
über eine ausländer- rechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf
Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (vgl. BVGE
2013/37 E. 4.4; 2009/50, je m.w.H.).

E. 7.2
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den
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AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von
Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der
gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind
zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu
machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 7.3
Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung ausführlich und zutreffend aus,
weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zulässig, zumutbar und möglich sei (vgl.
angefochtene Verfügung, Ziff. III). In der (verbesserten) Beschwerde wird nichts
vorgebracht, was zu einer von der- jenigen der Vorinstanz abweichenden Beurteilung
führen könnte. Es kann vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen in der
angefochtenen Ver- fügung verwiesen werden. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme
fällt nach dem Gesagten ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1–4 AIG).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung im Lichte von Art.
106 Abs. 1 AsylG und Art. 49 VwVG nicht zu beanstanden ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 9.1



Mit dem vorliegenden Urteil wird das Gesuch um Verzicht auf die Erhe- bung eines
Kostenvorschusses gegenstandslos.

E. 9.2
Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und um Beiordnung eines
amtlichen Rechtsbeistandes sind ungeachtet der Frage der prozessualen Bedürftigkeit des
Beschwerdeführers abzuweisen, da die Beschwerdebegehren entsprechend den
vorstehenden Erwägungen als aussichtslos zu bezeichnen sind (Art. 65 Abs. 1 VwVG).

E. 9.3
Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens sind die Kosten desselben in der Höhe von Fr.
750.– dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 1–3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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